
Lesefassung zum Änderungsantrag der Fraktion der SPD zu dem Gesetzentwurf der 

Landesregierung Landesgesetz zur tariflichen Entlohnung bei öffentlichen Aufträgen 

(Landestariftreuegesetz - LTTG -) - Drucksache 15/1696: Hier wurde der aktuelle Antrag mit 

dem ursprünglichen Text zusammengeführt. 

 
 
Landesgesetz 
zur Gewährleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen 
Auftragsvergaben 
 
 
Artikel 1 
Landesgesetz 
zur tariflichen Entlohnung bei öffentlichen Aufträgen 
(Landestariftreuegesetz - LTTG -) 
 
§ 1 
 
Ziel, Regelungsbereich und allgemeine Grundsätze 
 
(1) Dieses Gesetz wirkt Verzerrungen im Wettbewerb um öffentliche Aufträge 
entgegen, die durch den Einsatz von Niedriglohnkräften entstehen, und mildert 
Belastungen für die sozialen Sicherungssysteme. Es bestimmt zu diesem Zweck, 
dass öffentliche Auftraggeber öffentliche Aufträge nach Maßgabe dieses Gesetzes 
nur an Unternehmen vergeben dürfen, die ihren Beschäftigten das in diesem Gesetz 
festgesetzte Mindestentgelt bezahlen und sich tariftreu verhalten. 
 
(2) Öffentliche Aufträge dürfen nur an fachkundige, leistungsfähige sowie 
gesetzestreue 
und zuverlässige Unternehmen vergeben werden. 
 
(3) Für die Auftragsausführung können zusätzliche Anforderungen an Auftragnehmer 
gestellt werden, die insbesondere soziale, umweltbezogene oder innovative Aspekte 
betreffen, wenn sie im sachlichen Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand 
stehen und sich aus der Leistungsbeschreibung ergeben. Als soziale Aspekte in 
diesem Sinne können insbesondere gefordert werden 
1. die Beschäftigung von Auszubildenden, 
2. die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen, 
3. die Verwendung von Produkten oder die Lieferung von Waren die im Ausland 
unter 
Einhaltung der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation 
gewonnen oder hergestellt wurden und 
4. die Sicherstellung der Entgeltgleichheit von Frauen und Männern. 
 
§ 2 
 
Anwendungsbereich 
 
(1) Dieses Gesetz gilt für 
1. das Land, 



2. die Gemeinden und die Gemeindeverbände und 
3. die öffentlichen Auftraggeber im Sinne des § 98 Nr. 2, 3, 4 und 5 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(öffentliche Auftraggeber), soweit sie in Rheinland-Pfalz öffentliche Aufträge 
vergeben, 
sowie 
4. die dadurch betroffenen Unternehmen und Nachunternehmen 
ab einem geschätzten Auftragswert von 20 000 EUR. Für die Schätzung gilt § 3 der 
Vergabeverordnung in der Fassung vom 11. Februar 2003 (BGBl. I S. 169) in der 
jeweils geltenden Fassung. 
 
§ 3 
 
Mindestentgelt 
 
(1) Soweit nicht nach § 4 Tariftreue gefordert werden kann, dürfen öffentliche 
Aufträge nur an Unternehmen vergeben werden, die sich bei Angebotsabgabe 
schriftlich verpflichten, ihren Beschäftigten bei der Ausführung der Leistung ein 
Entgelt von mindestens 8,50 Euro (brutto) pro Stunde zu zahlen (Mindestentgelt). 
Satz 1 gilt nicht für die Leistungserbringung durch Auszubildende. Fehlt die 
Mindestentgelterklärung bei Angebotsabgabe und wird sie auch nach Aufforderung 
nicht vorgelegt, so ist das Angebot von der Wertung auszuschließen. 
 
(2) Das für die Angelegenheiten des Arbeitsrechts zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, mittels Rechtsverordnung, die der Zustimmung des für die 
Angelegenheiten der Wirtschaft zuständigen Ministeriums bedarf, eine Kommission 
zur Anpassung des zu zahlenden Mindestentgelts nach Absatz 1 einzurichten und 
deren Zusammensetzung sowie deren Geschäftsordnung zu regeln. Die Kommission 
überprüft jährlich die Höhe des Mindestentgelts unter Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung bis zum 31. August eines jeden Jahres. 
Die Landesregierung kann das von der Kommission bestimmte Mindestentgelt durch 
Rechtsverordnung festsetzen. 
 
§ 4 
 
Tariftreuepflicht 
 
(1) Öffentliche Aufträge 
 
1. die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) vom 20. April 2009 (BGBl. I S. 
799) in der jeweils geltenden Fassung erfasst werden, dürfen nur an Unternehmen 
vergeben werden, die sich bei Angebotsabgabe schriftlich verpflichten, ihren 
Beschäftigten bei der Ausführung der Leistung ein Entgelt zu zahlen, das in Höhe 
und Modalitäten mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entspricht, an 
den das Unternehmen aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden 
ist. 
 
2. die vom Mindestarbeitsbedingungengesetz (MiArbG) in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 802-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. April 2009 (BGBl. I S. 818), in der 
jeweils geltenden Fassung erfasst werden, dürfen nur an Unternehmen vergeben 



werden, die sich bei Angebotsabgabe schriftlich verpflichten, ihren Beschäftigten 
bei der Ausführung der Leistung ein Entgelt zu zahlen, das in Höhe und 
Modalitäten mindestens den Vorgaben der auf Grund von § 4 Abs. 3 MiArbG 
erlassenen Rechtsverordnung entspricht, an die das Unternehmen aufgrund des 
Mindestarbeitsbedingungengesetzes gebunden ist. 
 
3. über Dienstleistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße 
und Schiene dürfen nur an Unternehmen vergeben werden, die sich bei 
Angebotsabgabe schriftlich verpflichten, ihren Beschäftigten bei der Ausführung der 
Leistung mindestens das in Rheinland-Pfalz für diese Leistung in einem 
einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten 
Tarifvertrag vorgesehene Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitäten 
zu zahlen und während der Ausführungslaufzeit Änderungen nachzuvollziehen. 
Dies gilt auch für öffentliche Aufträge im freigestellten Schülerverkehr. Im Falle 
grenzüberschreitender Ausschreibungen kann auch ein einschlägiger und 
repräsentativer Tarifvertrag aus dem jeweiligen Nachbarland der Bundesrepublik 
Deutschland zu Grunde gelegt werden. Der öffentliche Auftraggeber benennt die 
einschlägigen und repräsentativen Tarifverträge in der Bekanntmachung und den 
Vergabeunterlagen des öffentlichen Auftrags. 
Kann bei grenzüberschreitenden Auftragsvergaben mit dem oder den öffentlichen 
Auftraggebern aus den Nachbarländern der Bundesrepublik Deutschland keine 
Einigung über die Vorgabe der einschlägigen und repräsentativen Tarifverträge 
erzielt werden, soll die Beachtung eines einschlägigen Tarifvertrages vorgegeben 
werden. Ist auch dies nicht möglich, kann ausnahmsweise auf die Vorgabe von 
Tariftreue verzichtet werden. 
 
(2) Das für die arbeitsrechtlichen Angelegenheiten zuständige Ministerium bestimmt 
mit Zustimmung des für die Angelegenheiten des Verkehrs zuständigen Ministeriums 
durch Rechtsverordnung, in welchem Verfahren festgestellt wird, welche 
Tarifverträge als repräsentativ im Sinne von Absatz 1 Nr. 3 anzusehen sind und wie 
deren Veröffentlichung erfolgt. Bei der Feststellung der Repräsentativität ist vorrangig 
abzustellen auf 
1. die Zahl der von den jeweils tarifgebundenen Arbeitsgebern beschäftigten unter 
den Geltungsbereich des Tarifvertrags fallenden Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern, 
2. die Zahl der jeweils unter den Geltungsbereich des Tarifvertrags fallenden 
Mitglieder der Gewerkschaft, die den Tarifvertrag geschlossen hat. 
 
Die Rechtsverordnung kann auch die Vorbereitung der Entscheidung durch einen 
Beirat vorsehen; sie regelt in diesem Fall auch die Zusammensetzung und die 
Geschäftsordnung des Beirats. 
 
(3) Fehlt die Tariftreueerklärung bei Angebotsabgabe und wird sie auch nach 
Aufforderung nicht vorgelegt, so ist das Angebot von der Wertung auszuschließen. 
 
§ 5 
 
Nachunternehmen 
 
(1) Die Unternehmen haben ihre Nachunternehmen sorgfältig auszuwählen. Dies 



schließt die Pflicht ein, die Angebote der Nachunternehmen daraufhin zu überprüfen, 
ob sie auf der Basis der nach diesem Gesetz anzuwendenden Lohn- und 
Gehaltstarife kalkuliert sein können. 
 
(2) Im Fall der Ausführung vertraglich übernommener Leistungen durch 
Nachunternehmer hat das Unternehmen die Erfüllung der Verpflichtungen nach den 
§§ 
3 und 4 durch die Nachunternehmer sicherzustellen und dem öffentlichen 
Auftraggeber 
Mindestentgelt- und Tariftreueerklärungen der Nachunternehmen vorzulegen. 
 
§ 6 
 
Nachweise und Kontrollen 
 
(1) Das beauftragte Unternehmen und die Nachunternehmen sind verpflichtet, dem 
öffentlichen Auftraggeber die Einhaltung der Verpflichtung nach den §§ 3 und 4 auf 
dessen Verlangen jederzeit nachzuweisen. Der öffentliche Auftraggeber darf zu 
diesem Zweck in erforderlichem Umfang Einsicht in die Entgeltabrechnungen des 
beauftragten Unternehmens und der Nachunternehmen, in die zwischen dem 
beauftragten Unternehmen und den Nachunternehmen jeweils abgeschlossenen 
Werkverträge sowie in andere Geschäftsunterlagen nehmen, aus denen Umfang, Art, 
Dauer und tatsächliche Entlohnung von Beschäftigungsverhältnissen hervorgehen 
oder abgeleitet werden können. Das beauftragte Unternehmen und die 
Nachunternehmen haben ihre Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen 
hinzuweisen. 
 
(2) Das beauftragte Unternehmen und die Nachunternehmen haben vollständige und 
prüffähige Unterlagen nach Absatz 1 über die eingesetzten Beschäftigten 
bereitzuhalten. Auf Verlangen des öffentlichen Auftraggebers sind ihm diese 
Unterlagen vorzulegen. 
 
§ 7 
 
Sanktionen 
 
(1) Um die Einhaltung der Verpflichtungen nach den §§ 3 bis 6 zu sichern, hat der 
öffentliche Auftraggeber für jeden schuldhaften Verstoß eine Vertragsstrafe in Höhe 
von 1 v. H. des Auftragswertes mit dem beauftragten Unternehmen zu vereinbaren; 
bei mehreren Verstößen darf die Summe der Vertragsstrafen 10 v. H. des 
Auftragswertes nicht überschreiten. Das beauftragte Unternehmen ist zur Zahlung 
einer Vertragsstrafe nach Satz 1 auch für den Fall zu verpflichten, dass der Verstoß 
durch ein Nachunternehmen begangen wird und das beauftragte Unternehmen den 
Verstoß kannte oder kennen musste. Ist die verwirkte Vertragsstrafe 
unverhältnismäßig hoch, so kann sie von dem öffentlichen Auftraggeber auf Antrag 
des beauftragten Unternehmens auf den angemessenen Betrag herabgesetzt 
werden. Dieser kann beim Dreifachen des Betrages liegen, den der Auftragnehmer 
durch den Verstoß gegen die Tariftreuepflicht eingespart hat. 
 
(2) Der öffentliche Auftraggeber vereinbart mit dem beauftragten Unternehmen, dass 



die mindestens grob fahrlässige und erhebliche Nichterfüllung einer Verpflichtung 
nach den §§ 3 bis 6 durch das beauftragte Unternehmen den öffentlichen 
Auftraggeber zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt.  
 
(3) Hat das beauftragte Unternehmen oder ein Nachunternehmen mindestens grob 
fahrlässig oder mehrfach gegen Verpflichtungen dieses Gesetzes verstoßen, so kann 
der öffentliche Auftraggeber das betreffende Unternehmen oder Nachunternehmen 
für die Dauer von bis zu drei Jahren von seiner öffentlichen Auftragsvergabe 
ausschließen. 
 
(4) Die öffentlichen Auftraggeber haben die für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 23 AEntG und § 18 MiArbG zuständigen Stellen über 
Verstöße der Unternehmen gegen Verpflichtungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 und 2 zu 
informieren. 
 
§ 8 
 
Übergangsbestimmung 
 
Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf öffentliche Aufträge, deren Vergabe vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingeleitet worden ist. 
 
Artikel 2 
Änderung des Nahverkehrsgesetzes 
 
Das Nahverkehrsgesetz vom 17. November 1995 (GVBl. S. 450), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22. Dezember 2008 (GVBl. S. 317), BS 924-8, 
wird 
wie folgt geändert: 
 
1. § 5 wird wie folgt geändert: 
a) In der Überschrift werden die Worte „und mit Schiffen“ gestrichen. 
b) § 5 Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 
„Die Aufgabenträger nach den Absätzen 1 und 2 sind zuständige Behörde 
für die Erteilung von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen im Sinne der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste 
auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 
1191/69 und (EWG) 1107/70 des Rates (ABl. EU Nr. L 315 S. 1) in der 
jeweils geltenden Fassung.“ 
c) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 
„Bei der Vergabe von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen nach Artikel 5 
Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gelten § 97 Abs. 2 bis 5 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen und die §§ 3 bis 7 des 
Landestariftreuegesetzes vom [Datum, Fundstelle] in der jeweils geltenden 
Fassung entsprechend.“ 
 
2. § 6 Abs. 12 wird wie folgt gefasst: 
 „Für den Bereich des Schienenpersonennahverkehrs sowie für die regionalen 
Busverkehre nach Absatz 9 sind abweichend von § 5 Abs. 3 die Zweckverbände 
zuständige Behörde für die Erteilung von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen 



im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. § 5 Abs. 4 gilt entsprechend.“ 
 
3. § 8 wird wie folgt geändert. 
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
aa) In Nummer 9 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt. 
bb) In Nummer 10 wird der Punkt durch das Wort „und“ ersetzt. 
cc) Folgende Nummer 11 wird angefügt: 
„der Einhaltung von Tariftreue durch die ausführenden 
Busunternehmen und ihre Subunternehmen.“ 
b) Absatz 4 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
„Der Nahverkehrsplan ist entsprechend den sich ändernden verkehrlichen 
Rahmenbedingungen, spätestens nach Ablauf von 5 Jahren, 
fortzuschreiben.“ 
4. § 14 wird wie folgt gefasst: 
„Übergangsbestimmung 
§ 5 Abs. 4 findet keine Anwendung auf öffentliche Aufträge, deren Vergabe vor 
dem Inkrafttreten des Gesetzes vom [Datum, Fundstelle] eingeleitet worden ist.“ 
 
Artikel 3 
 
Evaluierung und Bericht 
 
Die Landesregierung überprüft die Auswirkungen dieses Gesetzes und berichtet vier 
und sechs Jahre nach seinem Inkrafttreten dem Landtag. Dabei ist insbesondere 
darzustellen, inwieweit die Tariftreue bei grenzüberschreitenden Ausschreibungen im 
Schienenpersonennahverkehr und im Bereich der kommerziellen Omnibusverkehre 
Wirkung entfaltet und, soweit notwendig, welche Maßnahmen ergriffen werden 
können, um die Tariftreue in diesen Bereichen weiter zu stärken. 
 
Artikel 4 
 
Inkrafttreten 
 
Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des auf die Verkündung folgenden dritten 
Kalendermonats in Kraft. Bestimmungen, die zum Erlass von Rechtsverordnungen 
oder Verwaltungsvorschriften ermächtigen, treten am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 


